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Berichterstattung nach dem Berliner Corporate Governance Kodex für das Jahr 2024 gemäß 
Anlage 4 der Beteiligungshinweise der Senatsverwaltung für Finanzen vom 15. Dezember 
2015 

 

1. Zusammenwirken von Geschäftsleitung (GL) und Aufsichtsrat (AR) 

- Die Organmitglieder haben das Zielbild für die Gesellschaft beachtet und ihrem Handeln 
zugrunde gelegt. 

- GL und AR haben eng und vertrauensvoll sowie sachlich und konstruktiv zusammengear-
beitet. Alle Unternehmensangelegenheiten und Kenntnisse wurden von der GL offengelegt. 
Die außerhalb der Organe stehenden Personen wurden auf ihre Verschwiegenheit ver-
pflichtet.  

- Der AR hat alle seine Sitzungen unter Beteiligung der GL abgehalten.  

- Die strategischen Unternehmensplanungen wurden mit dem AR abgestimmt; die GL hat 
regelmäßig über den Umsetzungsstand berichtet. 

- Die GL hat alle Geschäfte von grundlegender Bedeutung, die dem AR gemäß Gesellschafts-
vertrag der GmbH zur Zustimmung vorzulegen sind, vorgelegt. Neben den Regelungen im 
Gesellschaftsvertrag bestand eine Geschäftsanweisung des Aufsichtsrats für die Geschäfts-
führung und eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. Alle Regelungen waren ausrei-
chend und bedurften keiner grundlegenden Ergänzung.  

 

- Die GL ist ihrer Berichtspflicht regelmäßig und in schriftlicher Form unter Beifügung der 
erforderlichen Dokumente nachgekommen. Der zeitliche Vorlauf der übersandten Doku-
mente für Sitzungen und Entscheidungstermine war ausreichend (mind. 2 Wochen vor der 
Sitzung). 

- Soll-/Ist-Vergleiche wurden vorgenommen, Planabweichungen plausibel und nachvollzieh-
bar dargestellt; Maßnahmen evtl. erforderlicher Gegensteuerung wurden in umsetzungsfä-
higer Form vorgeschlagen.  

- GL und AR sind ihren Pflichten unter Beachtung der Regeln ordnungsgemäßer Unterneh-
mensführung nachgekommen; sie haben die Sorgfaltspflichten eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleiters bzw. Aufsichtsrats gewahrt.  

 
2. Geschäftsleitung 

- Die GL hat ausschließlich im Interesse des Unternehmens und dessen nachhaltiger Wert-
steigerung gearbeitet. Das Unternehmen verfügt über ein angemessenes Risikomanage-
ment und über ein Risikocontrolling. Für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und 
unternehmensinterner Richtlinien wurde von der GL Sorge getragen. 

Regelmäßig wurde ein zahlenmäßiger Soll/Ist-Vergleich für den institutionellen Bereich, 
Drittmittel- und Trägerschaftsprojekte durchgeführt. Abweichungen wurden analysiert. Mo-
natliche Abschlüsse sind durchführbar, um den aktuellen Ist-Stand des Unternehmens mit 
der Planung (Wirtschaftsplan) abzugleichen. Die Abweichungen in der Ergebnisentwicklung 
und die Liquiditätsplanung waren somit kurzfristig erkennbar, um daraus Gegensteuerun-
gen einzuleiten. Die Unternehmenssteuerung, die Planung und das Controlling wurden 
durch den Geschäftsführer in Abstimmung mit der Kaufmännischen Geschäftsleitung 
durchgeführt. Die Berichterstattung erfolgt regelmäßig gegenüber den Gremien (AR). 

- Das LGG, das PartIntG und das LGBG wurden angewendet.  

- Am 16.12.2021 wurde mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ein Haustarif-
vertrag abgeschlossen.  

- Über die Gesamtvergütung des Geschäftsführers Moritz van Dülmen hat der AR im Plenum 
beraten und entschieden. Die Vergütung erfolgte auf Basis einer fixen Jahresvergütung. 
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Für das Jahr 2023 wurde in 2024 eine variable Vergütung auf der Grundlage einer Zielver-
einbarung ausgezahlt. Es wurde eine Zielvereinbarung für das Jahr 2024 abgeschlossen, 
auf deren Grundlage die Auszahlung einer variablen Vergütung von bis zu maximal 
30.000,00 € im Jahr 2025 geprüft wird. Die Gesamtvergütung wird im Anhang zum Jahres-
abschluss ausgewiesen. Die Vergütungsregelung unterlag einer jährlichen Überprüfung. 
Die Vergütung wurde unter Beachtung der Aufgaben und Leistungen der Geschäftsführung, 
der aktuellen und erwarteten wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und von Umfeldver-
gleichen festgelegt; bei der Festlegung der Vergütungen wurden andere Bezüge berück-
sichtigt. Die Vergütungsstruktur im Unternehmen wurde nicht berücksichtigt.  

- Eine D&O-Versicherung (Directors-and-Officers-Versicherung, übersetzt Organ- oder Ma-
nager-Haftpflichtversicherung) für die Geschäftsführung wurde nicht abgeschlossen. Der 
AR hat in seiner Sitzung am 13.12.2023 angeregt, die Voraussetzungen für einen Versi-
cherungsabschluss zu prüfen. Die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen. 

 
3. Aufsichtsrat 

- Der AR hat seine Aufgaben nach dem Gesellschaftsvertrag und der Geschäftsanweisung 
für die Geschäftsführung und der Geschäftsordnung für den AR wahrgenommen. Er wurde 
in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einbezogen und 
sah keinen ergänzenden Regelungsbedarf. Er hat keine weiteren Geschäfte an seine Zu-
stimmung gebunden. Sitzungsfrequenzen und Zeitbudgets entsprachen den Erfordernissen 
des Unternehmens. 

- Anstellungs- und Vergütungsregelungen für die GL wurden im Plenum des AR nach Vorbe-
fassung an ein Mitglied des AR zur Beratung und Entscheidung übertragen und dem Gre-
mium zur endgültigen Entscheidung vorgelegt. Der AR hat keine Altershöchstgrenze für die 
GL festgelegt. Der AR hat in seiner Sitzung am 03.12.2020 beschlossen, die Bestellung des 
GL über den 31.12.2021 hinaus für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2026 fort-
zusetzen. In seiner Sitzung am 13.12.2024 wurde dem AR-Vorsitzenden ein Verhandlungs-
mandat erteilt mit dem Ziel einer Vertragsverlängerung. 

- Zwischen dem AR-Vorsitzenden und der GL hat ein regelmäßiger Kontakt stattgefunden. Es 
wurde die Unternehmensstrategie, die Planung, die Geschäftsentwicklung, die Risikolage, 
das Risikomanagement und die Compliance beraten. 

- Für den AR gab es außerhalb der AR-Sitzungen keine wichtigen Ereignisse. Es hat keine 
außerordentliche Aufsichtsratssitzung stattgefunden. 

- Der AR hat keine Ausschüsse gebildet. Mit der Überwachung der Rechnungslegungspro-
zesse, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und 
des inneren Revisionssystems, der Abschlussprüfung hier insbesondere der Unabhängig-
keit des Abschlussprüfers, der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen, der 
Erteilung des Prüfauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwer-
punkten und der Honorarvereinbarung sowie der Compliance hat sich der AR direkt befasst.  

- Die AR-Mitglieder verfügen über die erforderlichen Kenntnisse und sind hinreichend unab-
hängig. Sie haben die erforderliche Aus- und Fortbildung eigenverantwortlich wahrgenom-
men. Die AR-Mitglieder haben keine Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei Wettbe-
werbern ausgeübt. Kein AR-Mitglied hat die maximale Zahl von 5 bzw. 10 AR-Mandaten 
überschritten. 

- Eine D&O-Versicherung wurde für die Mitglieder des AR nicht abgeschlossen.  Der AR 
hat in seiner Sitzung am 13.12.2023 angeregt, die Voraussetzungen für einen Versiche-
rungsabschluss zu prüfen. Die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen. 

- Dem Gesellschafter hat die jeweils zwischen dem AR und der Geschäftsführung jährlich zu 
vereinbarende Zielvereinbarung vorgelegen. 

- Der AR hat sich in seiner Sitzung im Dezember 2022 auf der Grundlage einer Befragung mit 
der Effizienz seiner Tätigkeit befasst. Nach seinen Feststellungen sind keine Ereignisse zu 
verzeichnen, die eine eingeschränkte Effizienz erkennen lassen. Gemäß Beschluss des AR 
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im Juni 2022 soll eine Überprüfung der Effizienz künftig in jedem dritten Jahr erfolgen, dem-
nach wieder in 2025. 

- Die AR-Mitglieder erhalten kein Entgelt und keine Erstattung ihrer direkten Aufwendungen 
(Reise-/Übernachtungskosten). Sonderleistungen wurden nicht gezahlt. 

- Es fanden im Berichtsjahr zwei AR-Sitzungen statt und der AR hat einen Beschluss im 
schriftlichen Umlaufverfahren (Wirtschaftsplan 2024/2025) herbeigeführt. Kein AR-Mitglied 
hat an weniger als der Hälfte der AR-Sitzungen teilgenommen.  

 
4. Interessenkonflikte 

- Die GL hat die Regeln des Wettbewerbsverbotes beachtet. Sie hat weder Vorteile gefordert 
noch angenommen oder solche Vorteile Dritten ungerechtfertigt gewährt. Der GL ist kein 
Fall der Vorteilsnahme oder –gewährung bei den Beschäftigten des Unternehmens bekannt 
geworden.  

- GL und AR haben die Unternehmensinteressen gewahrt und keine persönlichen Interessen 
verfolgt. 

- Interessenkonflikte bestanden nicht.  

- Geschäfte mit dem Unternehmen durch die GL, ihr nahestehende Personen oder ihnen 
persönlich nahestehende Unternehmen sind nicht erfolgt und sind demnach auch nicht 
dem AR zur Zustimmung vorgelegt worden; der AR hat von der Ausnahmeregelung für Ge-
schäfte mit dem Unternehmen keinen Gebrauch gemacht. 

- Dem AR wurden keine Berater-, Dienstleistungs- und Werkverträge oder sonstige Verträge 
von AR-Mitgliedern mit dem Unternehmen zur Zustimmung vorgelegt.  

- Der AR hat keine auf Einzelfälle bezogene/n Verfahrensregelungen für Geschäfte mit dem 
Unternehmen erlassen. 

- Der Geschäftsführer hat keine Nebentätigkeiten ausgeübt, die in Bezug auf Interessens-
konflikte relevant waren. Im Anstellungsvertrag vom 18.02.2021 wurde dem Ausüben von 
darin benannten Nebentätigkeiten im Vertragszeitraum 2022 bis 2026 zugestimmt. 

- Mitgliedern des AR und der GL wurden keine Darlehen gewährt. 

 
5. Transparenz 

- In den AR-Sitzungen wurde durch den Geschäftsführer über die Nachwirkungen der Corona-
Pandemie berichtet, ebenso über die Folgen des Angriffskriegs in der Ukraine und der Kli-
makrise. Weitere Tatsachen im Tätigkeitsbereich des Unternehmens, die nicht unwesentli-
che Auswirkungen auf die Vermögens- und Finanzlage oder auf den allg. Geschäftsverlauf 
hatten, sind nicht bekannt geworden. 

- Die Gesamtvergütung des Geschäftsführers wird im Anhang zum Jahresabschluss ausge-
wiesen und auf der Internetseite veröffentlicht. Die jährlichen Entsprechenserklärungen wer-
den 5 Jahre im Internet zugänglich gehalten. Unternehmensinformationen (z.B. Geschäfts-
bericht) wurden auch im Internet veröffentlicht. 

6. Rechnungslegung 

- Der Jahresabschluss und die Zwischenberichte werden entsprechend den anerkannten 
Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt und in den vorgesehenen Fristen dem Gesell-
schafter vorgelegt. Die Zwischenberichte wurden vom AR mit der GL in den AR-Sitzungen 
erörtert.  

- Beteiligungsunternehmen existieren nicht.  
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7. Abschlussprüfung 

- Der AR hat vom Abschlussprüfer die Erklärung erhalten, dass keine beruflichen, finanziellen 
oder sonstigen Verpflichtungen – auch nicht mit Organen des Abschlussprüfers – und dem 
Unternehmen bestanden. An der Unabhängigkeit des Prüfers, seiner Organe bzw. des Prü-
fungsleiters bestanden keine Zweifel. Der Abschlussprüfer ist aufgefordert worden, den AR-
Vorsitzenden bei Vorliegen möglicher Befangenheitsgründe unverzüglich zu unterrichten. 
Der Abschlussprüfer hat keine Befangenheitsgründe vorgetragen.  

- Mit dem Abschlussprüfer wurde vereinbart, dass der AR über alle wesentlichen Feststellun-
gen und Vorkommnisse unverzüglich unterrichtet wird, die sich während der Abschlussprü-
fung ergeben. 

- Der AR hat dem Abschlussprüfer den Prüfauftrag erteilt und mit ihm die Honorarvereinba-
rung getroffen. 

- Der Abschlussprüfer hat den AR unverzüglich zu informieren bzw. im Prüfungsbericht zu 
vermerken, wenn er bei der Durchführung der Abschlussprüfung Tatsachen feststellt, die 
eine Unrichtigkeit der von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat abgegebenen Erklärung zum 
Berliner Corporate Governance Kodex ergeben.  

- Der Abschlussprüfer nimmt satzungsmäßig generell an der Beratung zur Zustimmung des 
AR zum Jahresabschluss teil und berichtet über wesentliche Ergebnisse seiner Prüfung.  

 

Berlin, den 18. März 2025 

 

 

Joe Chialo        Moritz van Dülmen 

Vorsitzender des Aufsichtsrates     Geschäftsführer 














